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Rechtliche Pflichten für Betreiber von Balkonkraftwerken

Wichtige Hinweise zur Eichfrist von Gartenwasserzählern

Mit dem Inkrafttreten des Solarpakets I 
im Mai 2024 wurden die Regelungen 
für Balkonkraftwerke in Deutschland 
vereinfacht und aktualisiert. Dennoch 
zeigt sich häufig, dass Betreiber die vor-
geschriebenen Pflichten nicht einhal-
ten, was zu Problemen bei der sicheren 
und regelkonformen Nutzung führt.

Die wichtigsten rechtlichen Pflichten 
für Betreiber sind:

Registrierung im Marktstamm-
datenregister: Betreiber von Bal-
konkraftwerken sind gesetzlich 
verpflichtet, ihre Anlage im Markt-
stammdatenregister der Bundes-
netzagentur zu registrieren. Diese 
Registrierung ist unter www.markt-
stammdatenregister.de kostenlos on-
line möglich.

Zählerwechsel durch den Verteil-
netzbetreiber: Wenn der Stromzähler 
am Standort noch keine Rücklaufsper-
re besitzt, wird dieser vom zuständi-
gen Verteilnetzbetreiber kostenfrei 
auf einen modernen Zweirichtungs-

zähler umgestellt. Dem Monteur muss 
dabei ein sicherer Zugang zum Zähler 
gewährleistet werden.

Meldung der Zählerstände an den 
Verteilnetzbetreiber: Damit die 
Strommenge, die von Ihrem Balkon-
kraftwerk ins Netz eingespeist wird, 
korrekt erfasst werden kann, ist es 
wichtig, die Zählerstände bei der Jah-
resablesung zu melden. Diese Zähler-
stände müssen dokumentiert werden, 
da sie für Meldungen an den Übertra-
gungsnetzbetreiber relevant sind. Zur 
Unterstützung der Anlagenbetreiber 
stellt der Verteilnetzbetreiber Able-
sekarten zur Verfügung, mit denen 
die Zählerstände einfach erfasst und 
übermittelt werden können.

Stadtwerke 
jetzt auf 
Instagram 
Ab sofort können Sie aktuelle In-
formationen der Stadtwerke auch 
auf Instagram finden. 
Von Hintergründen zu technischen 
Anlagen, Energiespartipps, Termi-
nen von Zählerstandmeldungen, 
Produktvorstellungen bis hin zu 
Infos zu Schadensfällen, z. B. Rohr-
brüchen oder Straßensperrungen, 
finden Sie alles aktuell unter stadt-
werke.vilsbiburg. Folgen Sie uns 
und bleiben Sie immer auf dem 
neuesten Stand, was Ihre Stadt-
werke und Ihre Region bewegt!

Gartenwasserzähler sind eine prakti-
sche Lösung, um die Wassermengen 
zu erfassen, die für die Gartenbewäs-
serung genutzt werden und somit 
nicht in die Abwasserberechnung 
einfließen. Dabei ist zu beachten, 
dass der Zähler ausschließlich für die 
Bewässerung des Gartens genutzt 
werden darf. Eine Nutzung für andere 
Zwecke, wie beispielsweise die Befül-
lung eines Pools, ist nicht zulässig. Ein 
solcher Zähler lohnt sich insbesonde-
re, wenn eine größere Menge Wasser 
verbraucht wird, da die Kosten für den 
Zähler und der Aufwand für den Zäh-
lerwechsel alle sechs Jahre berück-
sichtigt werden müssen.

Beantragung eines 
Gartenwasserzählers
Die Beantragung eines Gartenwasser-
zählers erfolgt über das Bürgerservice-
Portal, das auf der Homepage der 
Stadtverwaltung zugänglich ist. Dort 
kann der Zähler beantragt werden. 
Die Stadtwerke übernehmen aus-

schließlich die Abrechnung und agie-
ren dabei im Auftrag der Stadt.

Warum ist die Eichfrist wichtig?
Die Eichfrist stellt sicher, dass der Zähler 
korrekt arbeitet und die gemessenen 
Wassermengen rechtsverbindlich sind. 
Für Gartenwasserzähler gilt in der Regel 
eine Eichfrist von sechs Jahren. Nach 
Ablauf dieser Zeit ist die Messgenauig-
keit nicht mehr garantiert, und der Zäh-
ler darf nicht mehr für die Abrechnung 
verwendet werden. Somit müssen alle 
Zähler mit einer Eichfrist bis einschließ-
lich 2024 gewechselt werden.

Ihre Verantwortung als Kunde
Wenn die Eichfrist Ihres Gartenwas-
serzählers abgelaufen ist, sind Sie als 
Besitzer verpflichtet, unaufgefordert 
und selbstständig einen Austausch 
des Zählers vorzunehmen. Bitte be-
achten Sie, dass ab dem kommenden 
Jahr abgelaufene Zähler nicht mehr 
bei der Abwasserabrechnung berück-
sichtigt werden können.

Wie können Sie vorgehen?
•	�Prüfen Sie die Eichfrist: Das Eich-

datum finden Sie direkt auf Ihrem 
Zähler. Es zeigt an, bis wann der 
Zähler geeicht ist.

•	�Zählerwechsel organisieren: Sie 
können den Zählerwechsel ent-
weder selbst durchführen oder 
einen Fachbetrieb damit beauftra-
gen. Bitte beachten Sie, dass die 
Stadtwerke nicht zur Abnahme des 
Zählers vorbeikommen. Stellen Sie 
sicher, dass der neue Zähler über 
eine gültige Eichung verfügt.

•	�Zähler neu anmelden: Sobald der 
Zählerwechsel erfolgt ist, melden 
Sie den neuen Zähler bitte direkt 
bei den Stadtwerken an. Hierfür 
benötigen wir Fotos sowohl des 
alten als auch des neuen Zählers. 
Die Bilder sollten deutlich die 
Zählernummern und die aktuel-
len Zählerstände zeigen, um eine 
reibungslose Aufnahme in die Ab-
rechnung sicherzustellen.

M-net Vertragsabschlüsse für Ausbauprojekt 4 
sind ab sofort möglich
Mit Abschluss des Glasfaserausbaus 
im Ausbauprojekt 4 im Februar 2025 
können beim Projektpartner M-net ab 
sofort Verträge für Telefon und Inter-
net mit bis zu 1.000 Mbit/s Download 
abgeschlossen werden. Die Tarife 
sind unter www.m-net.de/regio und 
bei lokalen Vertriebspartnern ersicht-
lich. Das Gebiet umfasst den südli-
chen Gemeindeteil ab Trauterfing bis 
zur Gemeindegrenze Richtung Bo-
denkirchen bzw. Velden sowie einige 
weitere kleinere Bereiche im Stadtge-
biet. Detaillierte Informationen zum 
Ausbaugebiet sind im Internet unter 

www.vilsbiburg.de/breitbandausbau 
einzusehen.
Bei allen Fragen rund um den Anbie-
terwechsel und technischen Themen
sowie zur Beratung zu M-net-Ange-
boten steht Vertriebspartner Enio 
Mairleitner, Tel. 0174 7006740, E-Mail 
m-net@mail.de nach Terminverein-
barung zur Verfügung.

M-net-Angebot Ausbaugebiet 4

Stadtwerke planen Neubau für Verwaltungsräume
Mit der Planung eines Verwaltungsneu-
baus setzen die Stadtwerke Vilsbiburg 
ihre kontinuierliche Entwicklung weiter 
fort. Mit dem Lückenschluss zwischen 
dem Kundencenter und einer Lagerhal-
le auf einer bestehenden Pflasterfläche 
kann eine weitere Flächenversiegelung 
vermieden werden, wie Stadtwerkelei-
ter Wolfgang Schmid in einer Werkaus-
schuss-Sitzung erklärt. Als Baustil wurde 
bewusst eine Kombination aus alt und 
neu gewählt, um so die Stile der beiden 
anliegenden Gebäude im Mittelbau zu 
vereinen. Die durchgängige Barriere-
freiheit der 350 Quadratmeter großen 
Nutzfläche war oberste Planungsprä-
misse, gefolgt von Energieeffizienz und 
einem Raumkonzept für zeitgemäßes 
Arbeiten. Kurze Kommunikationswege 
sorgen für effiziente Geschäftsprozesse. 
Als Betonfundamente auf der Seite zum 
Rettenbach hin können vorhandene 
Anlagenfundamente genutzt werden, 
deren Größe ausreichen, um selbst vor 
Pegelständen bei Extremhochwasser zu 
schützen. 
Nach einer detaillierten Nutzen- und 
Kostenabwägung entschied sich der 
Werkausschuss zwischen den grund-

legenden Varianten eines Holzstän-
der- und Massivbaus in Niedrigener-
giebauweise für letzteren, da die 
beiden Anschlussgebäude ebenfalls 
in Ziegelbauweise errichtet sind und 
insgesamt eine Kosteneinsparung von 
ca. zehn Prozent möglich ist. Der teil-
weise Verzicht auf den Schwerpunkt 
der Nachhaltigkeit in der Bauweise 
bedeutet jedoch keinesfalls Einbußen 
im energetischen Betrieb des Gebäu-
des, wie Schmid untermauerte. Eine 
Luftwärmepumpe mit Rückführung 
der Abwärme, eine PV-Anlage auf dem 
Pultdach mit Südwestausrichtung, ein 

50 kWh Batteriespeicher sowie die Ver-
wendung gedämmter Hohlkammer-
ziegel ermöglichen die Einhaltung der 
KfW-40-Anforderungen auf Niveau ei-
nes Passivhauses. Die Kosten für einen 
Aufzug sind in den geplanten Gesamt-
kosten von 1,4 Mio. Euro nicht enthal-
ten, jedoch die Vorbereitungen für ei-
nen späteren Einbau. Der Baubeginn ist 
im Herbst 2025 vorgesehen. Die Kosten 
werden somit auf die Wirtschaftspläne 
2025 und 2026 verteilt. Der Bezug der 
Büroflächenerweiterung für bis zu acht 
Mitarbeiter sollte bei planmäßigem 
Ablauf im Herbst 2026 erfolgen.

Kontakt Enio Mairleitner

Die Simulation zeigt den Neubau von der Seite zum Rettenbach. Im Hintergrund 
gelb, das bestehende Verwaltungsgebäude. Die bestehenden Garagen, links im Bild, 
sind im Neubau integriert.                   Plan: Architekturbüro Kirchmair & Meierhofer

www.stw-vilsbiburg.deStadtwerke Vilsbiburg Stadtwerke Vilsbiburg


